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TOP 9: 

Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vertrauensverhältnissen zu 
Rechtsanwälten im Strafprozessrecht 

Drucksache: 765/10 
 

I. Zum Inhalt des Gesetzes und zum Gang der Beratungen 

Mit dem Gesetz soll der Schutz des § 160a Absatz 1 StPO, der ein absolutes 
Erhebungs- und Verwertungsverbot hinsichtlich aller Ermittlungsmaßnahmen 
vorsieht, auf Rechtsanwälte (einschließlich der niedergelassenen oder dienst-
leistenden europäischen Rechtsanwälte), nach § 206 der Bundesrechtsanwalts-
ordnung in eine Rechtsanwaltskammer aufgenommene Personen und Kammer-
rechtsbeistände erstreckt werden. 

Damit werden Ermittlungsmaßnahmen, die sich gegen einen Rechtsanwalt rich-
ten und die voraussichtlich Erkenntnisse erbringen würden, über die der Rechts-
anwalt das Zeugnis verweigern dürfte, unzulässig; gleichwohl erlangte Er-
kenntnisse dürfen nicht verwertet werden. 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zu dem entsprechenden Gesetzent-
wurf der Bundesregierung gefordert, auch in § 20u des Bundeskriminalamtge-
setzes die Differenzierung zwischen Verteidigern und Rechtsanwälten, ein-
schließlich der ihnen gleichgestellten sonstigen Mitglieder einer Rechtsanwalts-
kammer, zu beseitigen, vgl. BR-Drs. 229/10 (Beschluss). 

Der Deutsche Bundestag hat am 11. November 2010 auf der Grundlage der Be-
schlussempfehlung und des Berichts seines Rechtsausschusses (BT-
Drs. 17/3693) das Gesetz ohne Berücksichtigung des Vorschlags des Bundesra-
tes oder sonstige Änderungen entsprechend dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung verabschiedet. 

 

II. Empfehlung des Rechtsausschusses 

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag 
gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes auf Einberufung des Vermitt-
lungsausschusses nicht zu stellen. 

  



 


